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Die neue caritas  unterstützt als Best-Prac-
tice-Magazin Verantwortliche, Entschei-
der:innen und Gestalter:innen in Einrichtun-
gen der Caritas in ihrem Führungshandeln. 
Sie fördert Austausch, Orientierung und Ver-
netzung zu übergreifenden Aufgaben durch 
leicht zugängliche, abwechslungsreiche jour-
nalistische Formate. Sie bietet Service und 
Fachinformation zu Arbeitsrecht, Personal-
führung, Digitalisierung und Selbstführung. 

Die neue caritas  berichtet über Weiterent-
wicklungen innerhalb der verbandlichen 
Caritas, der freien Wohlfahrt und der Sozial-
politik und sorgt für Einblicke aus erster 
Hand von Expert:innen und Führungskräf-
ten für Führungskräfte. 

Zielgruppe und Reichweite
Über 80 Prozent der Leser:innen sind Füh-
rungskräfte in Leitungsfunktionen: Vorstän-
de, Geschäftsführer:innen, Einrichtungs- und 
Bereichsleitungen, Personalverantwortliche 
und Verantwortliche für Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit. Sie arbeiten bei 
den 6.200 Rechtsträgern der Caritas mit ins-
gesamt 25.000 Einrichtungen. 

→  Eine Ausgabe der neuen 
caritas erreicht über 20.000 
Nutzer:innen, denn über 90 
Prozent der Abonnent:innen 
geben das Print-Heft in den 
Umlauf – mit hoher Relevanz 
als etabliertes verbandliches 
Fachmagazin. 

Themenschwerpunkte
• Management
• Digitalisierung/IT
• Soziale Arbeit
• Verbandsentwicklung
• Personalmanagement
• Leadership

Erscheinungsweise
12 x jährlich

Gesamtauflage
4.100 Exemplare

Heftformat
210 mm x 280 mm
Satzspiegel 178 mm x 248 mm

Produktion 
Bogenoffset, Klebebindung
Papier FSC-MIX, Maxioffset, weiß,
alterungsbeständig, 1,2-faches Volumen
Farbprofil ISO uncoated

Newsletter
Mit jedem Heft erscheint ein kostenloser 
Newsletter mit ausgewählten Heftinhalten 
und zusätzlichen Servicebeiträgen.

Website
www.neue-caritas.de

Die neue caritas   →

Das Magazin für Fach- und  
Führungskräfte in der Caritas
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Format Anzeige Stel lenanzeige Advertorial

U2 2.550 € n.a. auf Anfrage

U3 2.500 € n.a. auf Anfrage

U4 (als 3/4 quer) 2.400 € n.a. n.a.

2/1 Seite n.a. n.a. 4.470 €

1/1 Seite 2.350 € 1.960 € 2.800 €

2/3 Seite hoch 1.950 € 1.630 € n.a.

1/2 Seite quer 1.550 € 1.290 € 1.480 €

1/3 Seite hoch 1.290 € 1.040 € n.a.

1/6 Seite n.a. 740 € n.a.

Newsletter 350 € 250 € n.a.

Redaktionspauschale n.a. 300 € n.a.

Online auf www.neue-caritas.de

Rectangle AD 520 € / Monat Superbanner im Content 600 € / Monat

Satz und Gestaltung
Advertorials werden nahe am Look des 
Magazins durch das Layout der neue 
caritas  gestaltet. So können Sie sich 
im Look and Feel unserer Medienmar-
ke präsentieren.

Die Stellenanzeigen sind im Format der 
gebuchten Anzeige anzuliefern. Sollten 
wir redaktionell unterstützen, können 
Sie die Redaktionspauschale nutzen. 
Nähere Infos finden Sie auf Seite 5.
 

Beilagen
Drucksachen können dem Magazin in 
Gesamtauflage oder einer Teilauflage 
ab 2.000 Exemplaren nach Postleit
zahlen beigelegt werden. Nähere Infos 
auf Seite 6.

Rabatte
Malstaffel:
3 Anzeigen 3 % 
5 Anzeigen 5 %
9 Anzeigen 10 %
12 Anzeigen 15 %
(in 12 Monaten)

Kombi-Rabatt Print + Digital: 5 %
Agentur-Rabatt: 15 %

Ihr Anzeigenformat ist nicht 
dabei? 
Sprechen Sie uns gerne an, wir bieten 
Alternativen auf Anfrage und finden 
eine Lösung:  
marie.berlin@mediameer.de
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Überblick   →

PreisePreise
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Anzeigenschluss und  
Druckunterlagen
Der Anzeigenschluss (AS) gilt für Anzeigen, 
Advertorials, für Newsletter-Anzeigen und 
Stellenanzeigen. Zum angegebenen AS müs-
sen die Druckunterlagen vorliegen (AS = DU).

Kurzfristige Anfragen sind auch nach  
Anzeigenschluss möglich. Sprechen Sie  
uns gerne an:  
marie.berlin@mediameer.de

Überblick   →

TermineTermine

Ausgabe AS = DU ET

Jan 26 08.12.2025 13.01.2026

Feb 26 12.01.2026 10.02.2026

Mrz 26 09.02.2026 10.03.2026

Apr 26 09.03.2026 07.04.2026

Mai 26 07.04.2026 05.05.2026

Jun 26 04.05.2026 02.06.2026

Jul 26 01.06.2026 30.06.2026

Aug 26 29.06.2026 28.07.2026

Sep 26 27.07.2026 08.09.2026

Okt 26 07.09.2026 06.10.2026

Nov 26 05.10.2026 03.11 .2026

Dez 26 02.11 .2026 01.12.2026

Jan 27 07.12.2026 19.01.2027

Schwierigkeiten, benötigte 
Fachkräfte zu bekommen

Hohe Belastung  
durch Lohnkosten

Überalterung

Hohe Fehlzeiten/  
hoher Krankenstand

72 %

48 %

65 %

Die zentralen  
Personalprobleme

GesamtanteilAltersstruktur der Beschäftigten nach Hilfebereich (2024)

Altersstruktur Bis 24 25–39 40–54 55–64 Ab 65

Altenpflege 6,0 22,3 35,6 30,5 5,6

Gesundheitshilfe 9,2 28,2 32,7 27,0 2,9

Kinder- und Jugendhilfe 9,8 32,8 33,9 20,4 3,2

Eingliederungshilfe und Psychiatrie 7,9 28,9 32,9 27,1 3,3

Beratungsstellen 2,7 23,4 45,1 25,9 2,9

Weitere soziale Hilfen 4,6 23,4 37,5 30,0 4,4

4,6 % | Bis 24

23,4 % | 25– 39

37,5 % | 40– 54

30,0 % | 55– 64

4,4 % | Ab 65

Etwa ein Drittel der Beschäftigten in 
der Caritas geht voraussichtlich in den 
nächsten zehn Jahren in Rente.Der Anteil über 55-jähriger Beschäftigter ist seit 2016 um knapp zehn Prozent gestiegen.

Ausbildung →  Zahlen und Fakten

82 %

  Hohe Quoten 
und trotzdem  
Probleme
Die Caritas bildet bundesweit aus. Das Caritaspanel, die Rechtsträger- 
befragung der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission  
(AK DGS) in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), zeigt aber auch: Fehlzeiten, Über al- 
terung und Besetzungsprobleme sorgen für Lücken. 
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AVR Caritas Pflege und Erzieher:in (PiA)

TVöD (Kommunen) Pflege und Erzieher:in

2018

2018

2020

2020

2022 2024

2022

20222021

Der Anteil der ausbildungsberechtigten Caritas-Rechtsträger, 
die tatsächlich ausbilden, ist über die vergangenen Jahre kon-
stant hoch. Und dennoch zeigt sich ein leichter Aufwärtstrend 
in der Ausbildungsaktivitätsquote. In Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen ist sie höher als in anderen Regionen. 
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Ausbildungs- 
aktivitätsquote

Gründe für die  
Nichtbesetzung von 
Ausbildungsplätzen

2016

2016

2020

Übernahmequote bei  
Auszubildenden in Prozent

Besetzungsquote bei  
Ausbildungsplätzen in Prozent

73 %73 %
74 %

72 %72 %

Es gab keine geeig- 
neten Bewerbungen

Es gab keine oder zu  
wenig Bewerbungen

Bewerber:in hat Ausbil- 
dungsplatz abgelehnt20,2 %

48,9 %

76,6 %

1000 €800  € 1200 € 1400 €

Bau West, gewerblich

Metall- und Elektroindustrie BW

TVöD (Kommunen)

Gebäudereinigerhandwerk

AVR Caritas, z. B. Verwaltung

Einzelhandel NRW

Deutsche Bahn AG

Hotel und Gaststätten NRW

privates Bankgewerbe (Bund)

1323 €

1426 €

1415 €

1233 €

1283 €

1283 €

1373 €

1314 €

1210 €

1250 €

1045 €

Tarifliche Ausbildungs- 
vergütung in verschie- 
denen Branchen
Die Vergütung für angehende 
Pflegefachkräfte ist in fünf Jahren um 
etwa 20 Prozent gestiegen. Nicht nur in 
der Pflege ist die Ausbildungsvergütung 
in den letzten Jahren deutlich ange-
stiegen: Auch ein:e Erzieher:in in 
Ausbildung bekommt laut AVR Caritas 
aktuell 1428 Euro und damit sogar etwas 
mehr als im Geltungsbereich des TVöD. 
Während die AVR in der Caritas breite 
Anwendung finden, lag die Tarifbindung 
2024 laut Statistischem Bundesamt im 
Bundesschnitt nur bei 49 Prozent. 
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Ausbildung  →  Interview mit Susanne Pauser

Wir starten ins neue Ausbildungsjahr:  
Wie viele Plätze gibt es innerhalb der Cari-
tas, wie viele Auszubildende beginnen in 
diesem Herbst?

Wir hatten 2024 laut Zentralstatistik 739.000 Beschäf-
tigte, davon 48.900 Auszubildende in 6516 Betrieben. 
Zum Vergleich: Die Deutsche Bahn beschäftigt aktuell 
knapp 11.000 Auszubildende. Die Deutsche Post DHL 
hat vielleicht 2000 oder 2500. Das heißt: Die Caritas 
hat locker dreimal so viele Auszubildende wie Bahn 
und Post zusammengenommen. In der Bundesrepub-
lik sind 2024 insgesamt knapp 490.000 Ausbildungs-
verträge abgeschlossen worden. Der Anteil der Aus-
zubildenden an den Beschäftigten ist im Kranken-
haus, in der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe mit 
bis zu acht Prozent besonders hoch. Bundesweit liegt 
der Schnitt bei etwa 4,5 Prozent. Das heißt: Die Caritas 
ist schon eine wirklich, wirklich bedeutsame Ausbil-
dungsorganisation. 

Susanne Pauser,  
Personalvorständin des  

Deutschen Caritasverbandes

„Die Caritas  
 hat locker 
dreimal so viele  
   Auszubildende  
wie Bahn und  
 Post zusammen“

Ausbildung nimmt im Kontext von Personalman-
gel ohnehin schon einen hohen Stellenwert ein. 
Reicht das? Oder müssen die Betriebe auch über 
Alternativen nachdenken? 

Wenn wir den Fachkräftemangel und die demografische Ent-
wicklung anschauen, dann müssen wir uns ehrlich machen 
und die Personal- und Ressourcenfragen langfristig denken. 
Auch mit weiteren Invests in die Ausbildung und der Rekru-
tierung ausländischer Arbeitskräfte werden wir die extreme 
Lücke, die sich auftut, nicht schließen. Ich rechne damit, dass 
wir in der Caritas langfristig mit einer zweistelligen Personal-
lücke werden leben müssen. Ob das zehn, 20 oder 30 Prozent 
sind, hängt von vielen Faktoren ab und unterscheidet sich 
nach Region oder Bereich. Bei der Ausbildung gelingt sehr 
viel. Die Ausbildung bei der Caritas ist gut bezahlt, qualtita-
tiv sehr gut und die jungen Menschen werden intensiv unter-
stützt und begleitet. Sie ist für die Unternehmen mit Kosten 
und Aufwand verbunden, aber sie haben was davon: Die 
Unternehmen bilden für sich aus. Es ist nicht mehr so wie in 

Überdurchschnittliche Ausbildungsquoten, fast 50.000 Auszubildende und trotzdem 
ein massiver Fachkräftemangel: Was macht es mit einem Verband, so stark in Ausbil­ 
dung zu investieren und zugleich abhängig zu sein? Susanne Pauser gibt Einblicke.
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den 90er-Jahren, als man für den Markt ausbildete, um einer 
gewissen Verantwortung gerecht zu werden oder um eine 
günstige Arbeitskraft zu haben. In den 90er-Jahren hat man 
in vielen Bereichen über den eigenen Bedarf für den Arbeits-
markt ausgebildet, das ist heute ganz anders. Themen wie 
Arbeitgeberattraktivität und Bindung von Mitarbeitenden 
sind heute schon bei der Gestaltung der Ausbildung wichtig.

Haben Sie den Eindruck, dass die Führungskräfte 
wissen, welche Bedeutung sie für das Personal der 
Zukunft haben? 

Ich glaube, dass Führungskräfte immer schon um die Bedeu-
tung von Ausbildungen wussten. Sie stehen aber im Zielkon-
flikt: ihr eigentliches operatives Geschäft und diese Zusatz-
aufgaben. Deshalb gibt es Praxisanleiter:innen, damit das 
nicht allein bei den Führungskräften liegt. Aufgabe von Füh-
rungskräften ist es wie immer, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Das wird manchmal unterschätzt. Was leben wir für 
eine Kultur? Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit haben wir 
wirklich für Ausbildung, fühlen sich Auszubildende wertge-
schätzt und gehört? Welche Haltung haben Ausbilder:innen 
und unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten sie selbst? 
Wie sind meine Schichtpläne aufgestellt? Die meisten Füh-
rungskräfte werden diesen Aufgaben sehr wohl gerecht.

Und was können sie nicht schaffen?

Wir können uns keine Azubis backen. Insgesamt gibt es einen 
gewissen Mentalitätswechsel hin zu stärkerer Work-Life-
Balance, nicht nur unter jungen Auszubildenden. Die Men-
schen sind weiterhin sehr engagiert, aber schauen aus guten 
Gründen mehr, dass alles im Lot bleibt, haben familiäre Ver-
pflichtungen oder ein Ehrenamt. Dieses Austarieren von ver-
schiedenen Anforderungen führt zu veränderten Erwartun-
gen von Azubis und insgesamt von Mitarbeitenden, denen 
wir gerecht werden müssen.

Würden Sie sagen, dass Azubis durch ihre Pers-
pektiven und Erwartungen heute mehr frischen 
Wind in Veränderungsprozesse von Einrichtungen 
und Unternehmen bringen? 

Junge Menschen wissen, was sie können. Sie wissen, dass sie 
dringend benötigte Zukunftskompetenzen mitbringen – 
Stichwort Digitalisierung – und dass sie auf eine Situation tref-
fen, in der sie auch als zukünftige Arbeitskräfte gebraucht 
werden. Zumindest bei uns in der Branche gibt es auf jeden 
Fall mehr Jobangebote als Nachfrage. Das macht etwas mit 
den Betrieben: Wenn Azubis in der Zeitung lesen, dass ein 
anderer Ausbildungsbetrieb den Führerschein bezahlt, den 
Dienstwagen mitliefert oder zum Einstand ein iPad ausgibt, 
dann stehen sie in einer Konkurrenzsituation. Ausbildungs-
betriebe können bei uns nicht einfach den Führerschein für 
die Azubis mitfinanzieren. Das ist schlicht nicht refinanziert.

 „Die Ausbildung bei der  
 Caritas ist mittlerweile  
 gut bezahlt. Azubis ver-   
 dienen in der Pflege  
 mittlerweile 1427 Euro“ 

Was können Ausbildungsbetriebe in der  
Caritas stattdessen? 

Wir vergüten gut. Die Azubis verdienen in der 
Pflege mittlerweile 1427 Euro. Die klassischen, gut 
verdienenden Berufe zahlen mittlerweile für die 
Azubis zum Teil weniger als das, was wir bezahlen. 
Wir bieten gute Praxismaßnahmen und gute Beglei-
tung. Dazu Menschlichkeit am Arbeitsplatz, sinnstif-
tende praktische Tätigkeiten, Werteorientierung 
und auch die Größe und das Netzwerk, das uns als 
Caritas attraktiv macht. Bei uns in der Caritas-Fami-
lie findet man bundesweit, wenn zum Beispiel die 
Liebe einen jungen Menschen woandershin ver-
schlägt, eine Position. Das muss alles gelebt, gepflegt 
und kommuniziert werden. Aber darüber werden 
wir Leute gewinnen, halten und binden. 

Welche Veränderungen prägen  
die Ausbildungslandschaft?

Wir haben in Deutschland ein einmaliges, extrem 
gut funktionierendes System der dualen Ausbil-
dungen. Wir gehen gleichwohl und ergänzend 
auch in eine gewisse Akademisierung zum Bei-
spiel im Pflegebereich. Beides ist richtig. Ich will 
das eine nicht gegen das andere ausspielen. Denn 
Akademisierung heißt: Karriereentwicklung, Ver-
bindung zwischen Wissenschaft und Praxis, neue 
Berufsbilder. Eine klassische Ausbildung ist aber 
weiterhin stabil die Basis unseres Tuns und Wir-
kens: als Erzieher:innen, Pflegekräfte, Pflegeas-
sistenzen, aber auch in Werkstätten, in verwalten-
den und kaufmännischen Tätigkeiten. Wir haben 
einen ganzen Strauß an Ausbildungsberufen und 
die Ausbildungsberufe haben sich zuletzt deutlich 
verbreitert.

Auch politisch stehen Veränderungen  
an – Stichwort Bundeshaushalt …

Bei allem Verständnis für die bundespolitischen 
Herausforderungen müssen wir schauen, dass wir 
unsere Einrichtungen abgesichert bekommen. 
Sonst wird man bei der Versorgungssicherheit 
einen bitteren Preis zahlen und auch an der Aus-
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Bei drei Viertel der ausbildungsbe-
rechtigten Caritas-Rechtsträger wer-
den derzeit tatsächlich neue Fachkräf-
te ausgebildet: Diese Ausbildungsakti-
vitätsquote liegt mit 73 Prozent deutlich 
über dem branchenübergreifenden, 
deutschlandweiten Durchschnitt von 
56 Prozent. Und: Die Ausbildungsakti-
vität ist in den letzten Jahren stabil 
hoch (siehe Grafik auf S. 11). Ausbil-
dungsberechtigt hingegen ist nahezu 
jeder Rechtsträger in der Caritas: Bei 
fast neun von zehn (86 Prozent) aller 
Rechtsträger kann grundsätzlich eine 
Ausbildung oder ein duales Studium 
absolviert werden.

Größere Träger  
bilden häufiger aus
Regional unterscheidet sich der Anteil 
ausbildungsberechtigter Träger kaum. 
Im Vergleich nach Hilfebereichen wer-
den jedoch Unterschiede deutlich. So 
ist die Quote in den Beratungsstellen 
(38 Prozent) und bei weiteren sozialen 
Hilfen (70 Prozent) vergleichsweise 
niedrig. Bezüglich der Rechtsträger-
größe zeigt sich: Je mehr Beschäftigte, 
desto höher ist tendenziell der Anteil 
ausbildungsberechtigter Rechtsträger. 

Die tatsächliche Ausbildungsakti-
vität unterscheidet sich nach Regio-
nen: In Baden-Württemberg (BW) und 

Nordrhein-Westfalen (NRW) ist sie 
überdurchschnittlich hoch ausge-
prägt. Nach Hilfebereichen betrachtet, 
stechen Altenpflege, Gesundheitshilfe 
sowie Eingliederungshilfe und Psychia-
trie mit jeweils 85 Prozent positiv her-
vor. Bei der Rechtsträgergröße lässt 
sich für die Aktivitätsquote ein noch 
größeres Gefälle als bei der Berechti-
gungsquote feststellen: Während nur 
ein Drittel der kleinsten Rechtsträger 
(bis 25 Beschäftigte) seine Ausbil-
dungsberechtigung aktiv nutzt, tun 
dies in der höchsten Kategorie (über 
500 Beschäftigte) annähernd alle 
Rechtsträger.

Fachkräftelücken im Sozial­ und Gesundheitswesen blei­
ben bestehen. Der Druck, neues Personal zu gewinnen, ist 
nach wie vor hoch. Die betriebliche Ausbildung kann zur 
Lösung beitragen. Wie hoch dieser Beitrag ist, verrät ein 
Blick in die Forschungsergebnisse des Caritaspanels 2024. 

Caritas bildet  
überdurchschnittlich 
oft aus

bis 100 MA 
(28,6 % der Träger)

bis 500 MA 
(34 % der Träger)

mehr als 500 MA 
(21,4 % der Träger)

unter 25 MA 
 (16 % der Träger)

96,4 %

21,4 %

81,6 %

40,8 %

Zum Vergleich: Die Ausbildungsbetriebsquote laut IAB über alle Branchen und Betriebsgrößen im Jahr 2024: 29 Prozent.

Quote der Ausbildungsbetriebe in der Caritas

Ausbildung  →  Caritaspanel 202416

Der Anteil der Auszubildenden, Schü-
ler:innen oder dual Studierenden an 
den sozialversicherungspfl icht ig 
Beschäftigten liegt in der Caritas insge-
samt bei fast sechs Prozent und damit 
ebenfalls über dem deutschlandweiten 
Durchschnitt. Laut Daten des Bundesin-
stituts für Berufsbildung lag diese bran-
chenübergreifende Quote 2022 bei 4,5 
Prozent. In BW und NRW fällt sie etwas 
höher aus als in den anderen Regionen. 
In der Gesundheitshilfe machen die 
genannten Auszubildendenkategorien 

acht Prozent des Personals aus, was 
einen Spitzenwert im Vergleich der Hil-
febereiche bedeutet. Auch bei diesem 
Ausbildungsindikator gilt: Je kleiner 
ein Rechtsträger, desto geringer der 
Anteil der Auszubildenden, Schüler:in-
nen oder dual Studierenden.

Großteil der Plätze werden 
besetzt – Übernahmequote 
schwankt
Mehr als vier von fünf Ausbildungs-
plätzen werden in der Caritas erfolg-
reich besetzt. Zwar ist die Besetzungs-
quote in den letzten Jahren leicht gefal-
len (siehe Grafik auf S. 11), dennoch 
liegt sie mit 84 Prozent über dem bran-
chenübergreifenden Durchschnitt laut 
IAB-Panel von 2024. In anderen Bran-
chen werden deutschlandweit 33 Pro-
zent der Ausbildungsstellen nicht 
besetzt. 

Bei der Besetzung angebotener 
Ausbildungsplätze (beziehungsweise 
Praxisplätze im dualen Studium) beste-
hen zwischen den verschiedenen 
 Regionalkommissionen sowie Rechts-
trägergrößen keine nennenswerten 
Unterschiede. Mit Blick auf die Hilfebe-
reiche zeigt sich jedoch, dass die Beset-
zungsquote in den generell weniger 
häufig ausbildenden Beratungsstellen 
überdurchschnittlich hoch ausfällt. 

Als Gründe für die Nichtbesetzung 
von Ausbildungsplätzen melden drei 
von vier Caritas-Rechtsträgern zurück, 
dass keine geeigneten Bewerbungen 
eingegangen sind. Die Hälfte gibt an, 
dass zumindest bei manchen Aus-

schreibungen gar keine Bewerbungen 
vorgelegen haben. Jeder fünfte Rechts-
träger nennt als Grund, dass Bewer-
ber:innen einen angebotenen Ausbil-
dungsplatz abgelehnt haben. Die jewei-
ligen Anteile fallen für alle drei 
genannten Gründe in der Region „Mit-
te“ (Rheinland-Pfalz, Hessen und Saar-
land) und NRW höher aus als in den 
anderen Regionen. 

Mit der Schwierigkeit ungeeigne-
ter Bewerbungen müssen insbesonde-
re Rechtsträger aus Altenpflege, 
Gesundheitshilfe und weiteren sozia-
len Hilfen umgehen. Das gänzliche Aus-
bleiben von Bewerbungen sowie die 
Ablehnung angebotener Plätze treten 
in Gesundheitshilfe sowie Eingliede-
rungshilfe und Psychiatrie häufiger 
auf. Aufgeteilt nach Beschäftigtenzahl 
zeigt sich, dass vor allem Rechtsträger 
mit über 500 Beschäftigten die Erfah-
rung machen, dass keine geeigneten 
Bewerbungen eingehen oder angebo-
tene Ausbildungsplätze von den 
Bewerber:innen abgelehnt werden. 
Dieser Effekt lässt sich durch die Größe 
der Einrichtungen erklären: Wer häufi-
ger Stellen ausschreibt, hat damit eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, dass auf 
einzelne Ausschreibungen keine 
Bewerbungen eingehen. Zugleich füh-
ren solche Besetzungsschwierigkeiten 
für Träger mit mehr Beschäftigten sel-
tener zu Problemen. 

Insgesamt werden 63 Prozent aller 
Auszubildenden, Schüler:innen und 
dual Studierenden der Caritas vom 
Rechtsträger übernommen. Zwar lag 
diese Übernahmequote mit 73 Prozent 
im Jahr 2022 auch schon höher, insge-
samt zeigt sich über die letzten Jahre 
aber ein Aufwärtstrend (siehe Grafik 
auf S. 11). Dennoch liegt die Caritas hier 
etwas hinter dem bundesweiten Durch-
schnitt: Laut branchenübergreifenden 
IAB-Daten übernahmen die Betriebe 
im Jahr 2024 insgesamt 79 Prozent 
ihrer Auszubildenden.

In BW, den Regionen „Nord“ (Nie-
dersachsen und Bremen) und „Ost“ 
(Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin-
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

Anteil der Auszubildenden an allen Beschäftigten

2 310 4 5 6

über 500 Beschäftigte

bis 500 Beschäftigte

bis 100 Beschäftigte

Caritas gesamt

bis 25 Beschäftigte

2,1 %

1,5 %

3,5 %

5,6 %

6,3 %

Das Caritaspanel 2024
Der Beitrag basiert auf Daten aus dem 
Caritaspanel. Diese Rechtsträgerbe-
fragung der Caritas wird alle zwei Jah-
re von der Dienstgeberseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes e. V. 
gemeinsam mit dem Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) durchgeführt. 

2024 haben sich in der standardisier-
ten Onlinebefragung insgesamt 277 
Rechtsträger der Caritas beteiligt. Im 
vollständigen Datensatz werden etwa 
3500 Betriebe mit 135.000 Beschäf-
tigten abgebildet, die sich repräsenta-
tiv über die verschiedenen Hilfeberei-
che, Regionalkommissionen und 
Rechtsträgergrößen der Caritas ver-
teilen. 

Mehr Infos zum Caritaspanel unter: 
tinyurl.com/nc14-25-panel

Mehr Infos zu branchenübergreifen-
den Daten des IAB-Panels unter:  
tinyurl.com/nc14-25-iab

neue caritas Sep 25

Schwerpunktthemen im ersten Halbjahr 
• �Personalentwicklung Führungskräfte | Qualifizierung | berufliches Lernen

• �Klimaschutz und Nachhaltigkeit | zukunftsfähige Sozialimmobilien | 
Management, Verwaltung, Sanierung, Entwicklung

• �Demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit:  
Familienarbeit und Jugendarbeit 

• �Management: Networking und strategische Partnerschaften | 
Corporate Social Responsibility | Kooperationen

• �Digitalisierung und Kommunikation | soziale Herausforderungen |  
Leistungen und Dienste

• IT und Datenschutz
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Ihre Werbemöglichkeiten 
• Print & E-Paper
• Website neue-caritas.de
• Newsletter

Die Abonnements der neue caritas  beinhalten
automatisch Zugriff auch aufs E-Paper und alle
Webinhalte im Volltext – und das immer für mehrere
Nutzen, je nach Abomodell.

E-Paper

Die neue caritas-Produktwelt

Ihre Magazinanzeige 
in Print und E-Paper
Die neue caritas wird von allen
Abonnent:innen print und online 
genutzt.

Newsletter
Web

Printmagazin

Produktwelt   →
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Gültig ab 01.01.2025

Druckdaten
PDF/X-4 

mit eingebetteten Schriften

Beschnittzugabe an allen Außen-

seiten je 3 mm 

Bilddaten
Farbe/Graustufen: 300 dpi

Strich: 1200 dpi

Farbprofi l 
PSO Uncoated v3 (Fogra 52)

Technische Daten
Heftformat: 210 x 280 mm

Satzspiegel: 178 x 248 mm

Produktion: Bogenoffset, Klebe-

bindung

Rasterweite: 83 Linien/cm

Rasterpunktform: runder Punkt

Druckreihenfolge:

Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Plattenkopie CTP

Papier: FSC-Mix, Maxioffset, weiß, 

alterungsbeständig, 1,2-faches 

Volumen

Im Anschnitt:  

210 x 280 mm

Umschlagseiten  
U2 und U3 1/1 Seite

Im Satzspiegel:  

178 x 248 mm

Im Anschnitt:

210 x 280 mm

2/3 Seite hoch

Im Satzspiegel: 

101 x 248 mm

Im Anschnitt: 

113 x 280 mm

1/2 Seite quer Umschlagseite U4

Im Satzspiegel: 

178 x 125 mm

Im Anschnitt: 

210 x 140 mm

Im Anschnitt: 

210 x 180 mm

1/3 Seite hoch

Im Satzspiegel: 

55 x 248 mm

Im Anschnitt: 

67 x 280 mm

1/1 Seite

Im Satzspiegel:  

178 x 248 mm

2/3 Seite hoch

Im Satzspiegel: 

101 x 248 mm

1/2 Seite quer

Im Satzspiegel: 

178 x 118 mm

1/3 Seite hoch

Im Satzspiegel: 

55 x 248 mm

1/6 Seite

Im Satzspiegel: 

55 x 125 mm

Stellenanzeigen werden auf 
Wunsch mit Ihren Inhalten 
(Text und Bild) gestaltet. 
Dabei wird die Redaktions-
pauschale von 300 € fällig.

Top-Stelle im  
Newsletter
Mögliche Zubuchung Ihrer 
Stellenanzeige in unserem 
Newsletter mit 4.800  
Empfänger:innen für 300 €.

Formate   →

Anzeigen

Stellenmarkt
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Anlieferung
Anlieferung der Beilagen dreizehn Werktage 
vor Erscheinungstermin.

Anlieferzeiten: 
Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr. 

Adresse:
Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel

Auflagenzuschuss
Bitte liefern Sie einen Zuschuss zur belegten 
Auflage von mindestens 500 Exemplaren, für 
den Fall, dass es bei Versand oder Verarbei-
tung zu Problemen kommt. 

Mindestpapiergewicht:
115 g/m2 bei einseitigen Beilagen
80 g/m2 bei mehrseitigen Beilagen

Mindestformat:
105 x 148 mm
Höchstformat:
190 x 240 mm

Maximalgewicht pro Beilage: 50 g

Sonstige Hinweise
Beilagen werden maschinell in das Heft  
(Klebebindung) eingelegt und müssen des-
halb aus einem Teil bestehen oder durch 
Umschlag, Heftung oder Klebung an min-
destens einer Längsseite zusammengehalten 
werden, damit sie problemlos verarbeitet 
werden können. Beilagen werden mit der 
geschlossenen Seite parallel zum Rücken  
der Zeitschrift eingelegt. 

Bei eventuell auftretenden Verarbeitungs-
schwierigkeiten hat die Fertigstellung der 
Auflage Vorrang gegenüber der Beilegung.

Um Beilagenaufträge annehmen zu können, 
bitten wir Sie, der Agentur fünf Musterexem-
plare zur Verfügung zu stellen.

A
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Kontakt
Sie wünschen Beratung? 
Kontaktieren Sie uns gerne:
Marie Berlin
Telefon +49 221 – 608 78 089
E-Mail marie.berlin@mediameer.de

Beilagen   →

Preise Technische Infos

Die Preise je angefangene tausend Exem
plaren betragen:

Gewicht Preis

bis 10 g 180 €

bis 25 g 225 €

bis 30 g 275 €

je weitere 5 g  

(bis maximal 50 g)

10 €

Hintergrund
Beilagen sind der Zeitschrift lose beigefügte 
Drucksachen. Sie müssen verarbeitungsfertig 
vom Auftraggeber angeliefert oder können 
auf Anfrage von uns hergestellt werden. 
Hohe Gewichte bedürfen der Rücksprache. 
Warenproben, Datenträger oder Beilagen mit 
aufgeklebten Elementen sind auf Anfrage 
möglich.

Teilauflage
Eine Beilage, die einer nach Postleitzahlen 
ausgewählten Teilauflage beigefügt wird, ist 
ab einer Auflage von 2.000 Exemplaren mög-
lich.
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Wissen für Fach- und Führungskräfte

Der Newsletter der neue caritas  erscheint regelmäßig mit 
dem Magazin und informiert Entscheider:innen im Sozial
bereich über die Schwerpunkte der aktuellen Ausgabe.
Er erreicht 4.800 Adressen.

Die Website der neue caritas  spricht engagierte Verbands-
expert:innen und Sozialprofis an. www.neue-caritas.de ver-
zeichnet im Durchschnitt 37.000 Seitenaufrufe pro Monat 
(Stand Februar 2025) beziehungsweise über 441.000 Seiten-
aufrufe im Jahr 2024.

Laufzeit: 1 Monat

Platzierung rechts neben dem Content

Format: 
300 x 250 Pixel

 
Platzierung auf der Startseite 

Format: 
780 x 90 Pixel

Rectangle Ad Superbanner im Content

520 € pro Monat 600 € pro Monat350 € pro Newsletter

Drei Anzeigenplätze pro Newsletter

Format:
600 x 200 Pixel

Banner 1
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Wissen für Fach- und Führungskräfte

Wissen für Fach- und Führungskräfte

Digital   →

Newsletter-Ad Banner-Ads

Wissen für Fach- und Führungskräfte

Banner

Banner

Banner 

Banner

Banner
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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzei-
gen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inseren-
ten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung inner-
halb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und ver
öffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff. 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die 
erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plät-
zen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müs-
sen so rechtzeitig eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag nicht auszuführen ist.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als sol-
che vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträ-
ge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Ver-

tretern aufgegeben werden. Beilagen und Beihefterauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus-
ters der Beilage, des Beihefters und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung 
eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Bei fernmündlich 
aufgegebenen Anzeigen oder Korrekturen kann eine 
Gewähr für die Richtigkeit der Wiedergabe nicht über-
nommen werden. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-
serlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beein-
trächtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzan-
sprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschul-
den bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausge-
schlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglich-
keit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf 
Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für 
die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Ent-
gelt. Das gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und sei-
nes Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaf-
ten bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsver-
kehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-
sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 

Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – 
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden. 

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrek-
turen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. Nach 
Ablauf der Frist gilt die Genehmigung zum Druck als 
erteilt. 

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Anzeigendaten 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Anzeigendaten werden nur auf besondere Anforde-
rung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg im 
Breisgau. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages:

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen, insbe-
sondere die Agentur "mediameer – Marie Berlin", sind 
verpflichtet, sich in ihren Angaben, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die 
Preise des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlungsvergütung darf an den Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b) Alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen der 
Agentur gegenüber ihrem Auftraggeber, betreffend die 
Insertion und eventuelle Zusatzkosten, sind an den Ver-
lag abgetreten. Die Agentur ist ermächtigt, die abgetre-
tene Forderung so lange einzuziehen, wie sie der ver-
tragsgemäßen Zahlungspflicht dem Verlag gegenüber 
nachkommt. Der Verlag ist grundsätzlich berechtigt, 
die Abtretung offenzulegen und die Forderung selbst 
einzuziehen.

c) Aufträge gelten erst dann als abgeschlossen, wenn 
sie von der Agentur angenommen und schriftlich 
bestätigt wurden.

d) Ändert sich der Tarif, dann treten die neuen Bedin-
gungen auch für die laufenden Aufträge in Kraft, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen 
ist. Dies gilt gegenüber Nichtkaufleuten nicht bei Aufträ-
gen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsab-
schluss abgewickelt werden sollen.

e) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen höherer 
Gewalt, z. B. bei Arbeitskämpfen, Beschlagnahme 
u. dgl., hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung 
der veröffentlichten Anzeigen.

f) Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts und Herkunft – ins-
besondere diskriminierender oder rassistischer Art – 
oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB   →


